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enordnung: *) 

 

 



 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 
2

Inhaltsverzeichnis 
 

§ 1 Zweck der Prüfung 

§ 2 Zugang zum Studium, Qualifikation  

§ 3 Gliederung von Studium und Prüfung, Regelstudienzeit 

§ 4 Prüfungsausschuss 

§ 5  Prüfer und Beisitzer   

§ 6 Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Verschwiegenheitspflicht  

§ 7 Zulassung zur Prüfung 

§ 8 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

§ 9 Prüfungstermine, Bekanntgabe der Prüfungstermine und der Prüfer 

§ 10 Form der Prüfung, Prüfungsbestandteile  

§ 11 Formen der Modulprüfungen  

§ 12 Masterarbeit 

§ 13  Leistungspunktsystem  

§ 14 Berücksichtigung besonderer Lebenssituationen  

§ 15 Berücksichtigung der besonderen Belange Behinderter 

§ 16 Prüfungsnoten 

§ 17 Prüfungsgesamtnote 

§ 18 Bestehen der Prüfung 

§ 19 Wiederholung der Prüfung in Teilbereichen 

§ 20 Bescheinigung über eine nicht bestandene Prüfung 

§ 21 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 22 Mängel im Prüfungsverfahren 

§ 23 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 24 Ungültigkeit der Prüfung 

§ 25 Verleihung des Mastergrades, Zeugnis 

§ 26 Studienberatung 

§ 27 In-Kraft-Treten 

 

Anhang1: Modulübersicht mit modularer Zuordnung der Prüfungen, Prüfungsgegenstände, Leis-

tungspunkte 

Anhang 2: Eignungsverfahren) 



 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 
3

§ 1 
Zweck der Prüfung 

1Durch die Masterprüfung als Abschluss des wissenschaftlichen Hochschulstudiums des Mas-

terstudienganges Humangeographie – Stadt- und Regionalforschung wird festgestellt, ob der 

Kandidat die fachlichen und interdisziplinären Zusammenhänge so weit überblickt, dass er zur 

weitergehenden selbständigen wissenschaftlichen Arbeit befähigt ist. 2Der Fokus der inhaltli-

chen Ausrichtung soll in der Humangeographie mit einer Spezialisierung in einem der angebo-

tenen Wahlpflichtbereiche liegen. 3Diese Ausrichtung erfolgt vor dem Hintergrund der Erkennt-

nis, dass sowohl für eine Forschungs- als auch für eine außeruniversitäre Tätigkeit eine inhaltli-

che Spezialisierung von Relevanz ist. 4 Prinzipiell erfordert der Studiengang die Fähigkeit zu 

wissenschaftlicher Arbeit, zu informierter und sachlicher Diskussion und zur Abfassung kleinerer 

forschungsorientierter Arbeiten. 5 Der Studiengang fördert und entwickelt diese Grundfähigkei-

ten und führt an dafür ausgewählten Themen zu wissenschaftlicher Kompetenz in selbständiger 

Erarbeitung und Präsentation von Forschungsergebnissen und kritischer Beurteilung wissen-

schaftlicher Beiträge anderer Autoren. 6 Das Studium bereitet gleichermaßen auf eine Qualifizie-

rung für eine wissenschaftliche Tätigkeit wie für die qualifizierte berufliche Praxis vor. 7Auf 

Grund der bestandenen Prüfung verleiht die Universität Bayreuth durch die Fakultät für Biologie, 

Chemie und Geowissenschaften den akademischen Grad eines Master of Science (abgekürzt: 

M.Sc.). 

§ 2 
Zugang zum Studium, Qualifikation  

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Humangeographie – Stadt- und 

Regionalforschung sind: 

1. ein Studienabschluss im Bachelor- oder Lehramtsstudiengang Geographie der Uni-

versität Bayreuth oder einer anderen Hochschule mit mindestens der Note "gut" (2,5)  

2. ein Studienabschluss im Bachelor- oder Lehramtsstudiengang Geographie der Uni-

versität Bayreuth oder einer anderen Hochschule mit der Note 2,5 bis 3,0 sowie der 

Nachweis über das bestandene Eignungsverfahren gemäß Anhang 2. 

 

(2) Als gleichwertig gemäß Abs. 1 werden folgende Abschlüsse anerkannt: 
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1. ein erfolgreich absolvierter Bachelor-, Diplom-, Magister- oder Lehramtsstudiengang 

Geographie an einer anderen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland mit 

vergleichbaren Studien- und Prüfungsleistungen; 

2. ein erfolgreich absolviertes gleichwertiges Studium, insbesondere an einer akkredi-

tierten Berufsakademie oder an einer ausländischen Hochschule mit vergleichbaren 

Studien- und Prüfungsleistungen. 

(3) Wurden bei einem Studienabschluss Studien- und Prüfungsleistungen erbracht, die nach 

Inhalt und Umfang über die Anforderungen des Bachelorstudienganges Geographie hin-

ausgehen und bereits Anforderungen des Masterstudiengangs Humangeographie – Stadt- 

und Regionalforschung entsprechen, werden diese Studien- und Prüfungsleistungen an-

gerechnet, es sei denn, sie sind nicht gleichwertig. 2§ 8 Abs 1 Satz 2 der Prüfungsordnung 

gilt entsprechend. 

(4) 1Sind bei einem Studienabschluss die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen aus 

den Teilbereichen im Sinne des Anhang 2 der Prüfungsordnung für den Bachelorstudien-

gang Geographie der Universität Bayreuth nach Inhalt und Umfang nicht gleichwertig, 

können Bewerber mit der Auflage zugelassen werden, bis zum Ende des zweiten Semes-

ters zusätzlich zu den im Masterstudiengang zu erbringenden Leistungen auch noch diese 

Studien- und Prüfungsleistungen zu absolvieren. 2Für eine Zulassung zum Masterstudium 

darf die Summe der Leistungspunkte aller zur Auflage gemachten zusätzlichen Lehrver-

anstaltungen 12 Leistungspunkte nicht überschreiten1. 

(5) Die Entscheidungen in den Fällen der Abs. 3 bis 4 trifft der gemäß § 4 eingerichtete Prü-

fungsausschuss unter Beachtung der Art. 61 Abs. 4 Satz 2 und Art. 63 BayHSchG. 

(6) 1Wenn das Bachelorzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Abschlusszeugnis 

noch nicht vorliegt, muss eine Bestätigung mit Einzelnoten über alle bis zur Einschreibung 

erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen vorgelegt werden. 2Diese Leistungen müssen 

Teilprüfungen im Gesamtumfang von mindestens 150 ECTS–Punkten umfassen, und in 

ihrem Durchschnitt mindestens der Note „2,5“ entsprechen. 3Für eine endgültige Immatri-

kulation ist das Bachelorzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Abschlusszeugnis 

                                                 
1 Diese Summe entspricht etwas weniger als der Hälfte der Leistungspunkte für ein Semester sowie dem Umfang der 
des Kontextfaches und kann im Laufe von drei Semestern absolviert werden. 
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mit der Gesamtnote „2,5“ bis zum Ende des zweiten Semesters nachzureichen. 4Bei ei-

nem zu erwartenden Notendurchschnitt schlechter als 2,5 kann ein Antrag auf Zulassung 

zur Eignungsprüfung gemäß den Fristen in Anhang 2 gestellt werden. 

§ 3 
Gliederung von Studium und Prüfung, Regelstudienzei t 

(1) Das Studium des Masterstudienganges Humangeographie – Stadt- und Regionalfor-

schung gliedert sich in fünf Grundmodule, ein Wahlpflichtmodul, zwei Spezialmodule, ein 

Kontextmodul und die Masterprüfung. 

(2)  Die Regelstudienzeit inklusive der Masterarbeit und der Prüfungszeiten beträgt vier Se-

mester.  

(3)  Mit Ausnahme der Masterarbeit und der mündlichen Abschlussprüfung werden alle Mo-

dulprüfungen nach der letzten Lehrveranstaltung eines Moduls absolviert. 

(4) 1Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 

Lehrveranstaltungen beträgt 120 Leistungspunkte. 

(5) Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden.  

§ 4 
Prüfungsausschuss 

(1)  1Für die erforderlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Zulassung zum Mas-

terstudium sowie für die organisatorische Durchführung der Masterprüfung wird ein Prü-

fungsausschuss gebildet. 2Der Prüfungsausschuss führt nach Maßgabe dieser Prüfungs- 

und Studienordnung das Prüfungsverfahren durch und trifft mit Ausnahme der eigentli-

chen Prüfungen und deren Bewertung alle anfallenden Entscheidungen. 3Er besteht aus 

einem Mitglied als Vorsitzendem und drei weiteren Mitgliedern; der Vorsitzende und die 

weiteren Mitglieder haben je einen Ersatzvertreter. 4Die Mitglieder des Prüfungsausschus-

ses und deren Ersatzvertreter werden vom Fakultätsrat aus dem Kreis der Professoren 

(Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Hochschulpersonalgesetz) der Fakultät für Biologie, 

Chemie und Geowissenschaften für die Dauer von fünf Jahren gewählt. 5Der Prüfungs-
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ausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsit-

zenden. 

(2)  1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn nach schriftlicher Ladung aller Mitglie-

der unter Einhaltung einer mindestens dreitägigen Ladungsfrist die Mehrheit der Mitglieder 

anwesend und stimmberechtigt ist. 2Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen in Sitzungen. 3Stimmenthaltung, geheime Abstimmung und Stimmrechtsübertra-

gung sind nicht zulässig. 4Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(3)  1Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser 

Prüfungs- und Studienordnung eingehalten werden. 2Er lädt zu den Sitzungen des Prü-

fungsausschusses ein und führt den Vorsitz bei allen Beratungen und Beschlussfassun-

gen des Prüfungsausschusses. 3Er ist befugt, anstelle des Prüfungsausschusses unauf-

schiebbare Entscheidungen allein zu treffen. 4Hiervon hat er den übrigen Mitgliedern des 

Prüfungsausschusses unverzüglich, spätestens bei der nächsten Sitzung Kenntnis zu ge-

ben. 5Darüber hinaus kann, soweit diese Prüfungsordnung nichts anderes bestimmt, der 

Prüfungsausschuss dem Vorsitzenden die Erledigung einzelner dem Prüfungsausschuss 

obliegender Aufgaben widerruflich übertragen. 

(4)  Der Prüfungsausschuss berichtet jährlich dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Prü-

fungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Prüfungs- und Studien-

ordnung. 

(5)  1Der Prüfungsausschuss erlässt die nach dieser Prüfungs- und Studienordnung erforderli-

chen Bescheide schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. 
2Widerspruchsbescheide werden vom Präsidenten der Universität Bayreuth im Benehmen 

mit dem Prüfungsausschuss erlassen. 

(6)  Das Prüfungsamt unterstützt den Prüfungsausschuss bei der Organisation und Abwick-

lung der Prüfungen. 
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§ 5 
Prüfer und Beisitzer  

(1)  1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer. 2Diese stellen die Prüfungsaufgaben und be-

werten die Prüfungsleistungen. 3Die von den Prüfern herangezogenen Beisitzer gelten 

ebenfalls als durch den Prüfungsausschuss bestellt. 

(2) 1Prüfer können alle nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach der Hochschul-

prüferverordnung (HSchPrüferV) in der jeweils geltenden Fassung zur Abnahme von 

Hochschulprüfungen Befugte werden. 2Als Beisitzer kann jedes Mitglied der Universität 

Bayreuth herangezogen werden, das einen entsprechenden oder vergleichbaren wissen-

schaftlichen Studiengang erfolgreich abgeschlossen hat. 

(3)  1Scheidet ein prüfungsberechtigtes Hochschulmitglied aus der Universität Bayreuth aus, 

so kann der Prüfungsausschuss auf seinen Antrag hin beschließen, dass er noch eine 

angemessene Zeit als Prüfer tätig ist. 2In der Regel soll die Prüfungsberechtigung bis zu 

drei Jahren erhalten bleiben. 

§ 6 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Verschwi egenheitspflicht 

(1) Der Ausschluss von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss sowie von ei-

ner Prüfungstätigkeit wegen persönlicher Beteiligung bestimmt sich nach Art. 41 Abs. 2 

BayHSchG. 

(2) Die Pflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüfer, der Beisitzer und sonsti-

ger mit Prüfungsangelegenheiten befasster Personen zur Verschwiegenheit bestimmt sich 

nach Art. 18 Abs. 3 BayHSchG.  
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§ 7 
Zulassung zur Prüfung 

(1)  Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung ist die Einschreibung als Studierender der 

Universität Bayreuth im Masterstudiengang Humangeographie – Stadt- und Regionalfor-

schung.  

(2)  1Mit der Einschreibung in den Masterstudiengang Humangeographie – Stadt- und Regio-

nalforschung gilt der Studierende als zur Prüfung zugelassen. 2Anträge gemäß § 8, 15 

und 16 sind, soweit Gründe dafür gegeben sind, möglichst unverzüglich nach der Immatri-

kulation beim Prüfungsausschuss einzureichen. 

§ 8 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und  Prüfungsleistungen 

(1)  1An der Universität Bayreuth oder an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 

Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland in anderen Studiengängen verbrachte 

Studienzeiten sowie dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden auf Antrag 

angerechnet, es sei denn, dass diese nicht gleichwertig sind. 2Studienzeiten, Studienleis-

tungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und in den 

Anforderungen denjenigen des Masterstudiengangs Humangeographie – Stadt- und Re-

gionalforschung entsprechen. 3Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Ge-

samtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 

(2)  1Einschlägige Studienzeiten an ausländischen Hochschulen und die dabei erbrachten 

Studien- und Prüfungsleistungen werden auf Antrag anerkannt, außer sie sind nicht 

gleichwertig. 2Für die Feststellung der Gleichwertigkeit von Studienzeiten und -leistungen 

an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hoch-

schulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rah-

men von Hochschulpartnerschaften maßgebend. 3Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit 

kann die Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen gehört werden. 4Wird die An-

erkennung der Studien- und Prüfungsleistungen versagt, kann der Betroffene eine Über-

prüfung der Entscheidung durch das Präsidium der Universität beantragen. 5Das Präsidi-
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um gibt der gemäß Abs. 3 Satz 4 zur Entscheidung befugten Stelle eine Empfehlung für 

die weitere Behandlung des Antrags. 

(3)  1Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die No-

tensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 

einzubeziehen. 2Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird vom Prüfungsausschuss, 

soweit möglich, eine äquivalente Note festgelegt. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung 

im Zeugnis ist zulässig. 4Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anrechnung 

entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit dem zustän-

digen Fachvertreter. 5Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 besteht ein 

Rechtsanspruch auf Anrechnung. 

§ 9 
Prüfungstermine, Bekanntgabe der Prüfungstermine un d der Prüfer 

(1)  1Klausuren und mündliche Prüfungen werden einmal pro Semester abgehalten. 2Die Prü-

fungszeiträume beginnen in der Regel jeweils eine Woche vor Ende der Vorlesungszeit 

und sollen in der Regel vier Wochen nicht überschreiten; sie werden vom Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses bekannt gegeben. 3Ein Nachtermin kann zum nächsten regulä-

ren Prüfungstermin festgelegt werden. 

(2)  1Der Kandidat soll sich in der Regel den Modulprüfungen in dem Semester unterziehen, in 

dem er die letzte Lehrveranstaltung eines Moduls besucht hat. 2Über Ausnahmen ent-

scheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag.  

(3)  1Die veranstaltungsbezogenen Prüfungstermine werden durch den jeweiligen Prüfer zu 

Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt und durch Aushang bekanntgegeben. 2Ein kurz-

fristiger Wechsel des Prüfers ist nur aus zwingenden Gründen zulässig. 

(4)  Eine Anmeldung zu den einzelnen Modulprüfungen ist jeweils innerhalb der bekannt ge-

gebenen Frist nach dem vom Prüfungsausschuss festgelegten Verfahren vorzunehmen. 

(5)  Meldet sich ein Kandidat aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht so rechtzeitig ord-

nungsgemäß zu den Modulprüfungen an, dass er alle Prüfungsbestandteile zu den regu-

lären Prüfungsterminen bis zum Ende des sechsten Semesters ablegen kann, oder legt er 

eine Modulprüfung, zu der er sich gemeldet hat, nicht ab, so gelten die nicht fristgerecht 
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abgelegten Prüfungen als abgelegt und erstmals nicht bestanden, es sei denn, der Stu-

dierende hat die Gründe für die nicht rechtzeitige Anmeldung bzw. für das Versäumnis 

nicht zu vertreten. 

§10 
Form der Prüfung, Prüfungsbestandteile 

(1)  Die Masterprüfung setzt sich aus den im Anhang 1 aufgeführten Modulprüfungen, der 

Masterarbeit (§ 12) und einem Colloquiumsvortrag zusammen.  

(2)  1Die Modulprüfungen beziehen sich, soweit nichts anderes festgelegt ist, jeweils auf die 

Inhalte der zugehörigen Lehrveranstaltungen. 2Sofern vom Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses nichts anderes bestimmt wird, ist der zuständige Dozent zugleich der Prüfer. 
3Gehört der Dozent nicht zum Kreis der Prüfungsberechtigten gemäß § 5 Abs. 2, so be-

nennt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu Beginn des jeweiligen Semesters ei-

nen Prüfer. 

§ 11 
Formen der Modulprüfungen 

(1) Modulprüfungen werden in Form von Klausuren, mündlichen Prüfungen, schriftlichen 

Hausarbeiten, Berichten, Präsentationen oder Übungsaufgaben abgelegt. 

(2) 1Klausuren werden mindestens ein- und höchstens zweistündig durchgeführt. 2Sie bezie-

hen sich auf den Inhalt der zugehörigen Lehrveranstaltungen. 3Die zulässigen Hilfsmittel 

bestimmt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Benehmen mit dem jeweiligen 

Prüfer. 4Über die Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen. 5Der Aufsichtsführende hat die 

Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. 6In das Protokoll sind alle Vorkommnisse ein-

zutragen, welche für die Feststellung der Prüfungsergebnisse von Belang sein können. 

(3) 1Erscheint ein Kandidat verspätet zur Prüfung, so kann er die versäumte Zeit nicht nach-

holen. 2Das Verlassen des Prüfungsraums ist mit Erlaubnis der Aufsichtsführenden zuläs-

sig. 3Uhrzeit und Dauer der Abwesenheit sind auf der Prüfungsarbeit zu vermerken. 

(4) 1Klausuren werden vom jeweiligen Prüfer bewertet. 2Die Noten für die einzelnen Prüfungs-

leistungen gemäß § 16 werden von dem jeweiligen Prüfer festgesetzt. 3Bei unterschiedli-
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cher Beurteilung von zwei Prüfern gemäß Satz 5 ergibt sich die Note aus dem Durch-

schnitt der erteilten Bewertungen; dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Kom-

ma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 4Die Beurtei-

lung soll spätestens vier Wochen nach Anfertigung der jeweiligen Klausur vorliegen. 
5Nach Entscheidung des Prüfungsausschusses kann ein weiterer Prüfer herangezogen 

werden. 

(5) 1Mündliche Prüfungen sollen je nach Anforderung der zugehörigen Lehrveranstaltung eine 

Prüfungsdauer zwischen 15 und 45 Minuten betragen. 2Die mündliche Prüfung wird von 

zwei Prüfern oder von einem Prüfer unter Heranziehung eines Beisitzers durchgeführt. 
3Ein Prüfer oder der Beisitzer fertigt über die mündliche Prüfung ein Protokoll an, in das 

aufzunehmen sind: Ort und Zeit sowie Zeitdauer der Prüfung, Gegenstände und Ergebnis 

der Prüfung, die Namen der Prüfer oder des Prüfers und des Beisitzers, des Kandidaten 

sowie besondere Vorkommnisse. 4Das Protokoll ist von den Prüfern oder vom Prüfer und 

dem Beisitzer zu unterschreiben. 5Die Noten für die mündlichen Prüfungen werden von 

den Prüfern oder vom Prüfer gemäß § 16 festgesetzt. 

(6) 1Bei der mündlichen Prüfung werden vorzugsweise die Studierenden, die sich innerhalb 

der nächsten zwei Semester der gleichen Prüfung unterziehen wollen, im Rahmen der 

räumlichen Möglichkeiten als Zuhörer zugelassen. 2Auf Antrag des Kandidaten werden 

Zuhörer ausgeschlossen. 3Die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses er-

folgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

(7) 1Hausarbeiten werden vor, während oder im Anschluss an das zugrundeliegende Seminar 

verfasst. 2Das Thema wird vom zuständigen Prüfer gestellt. 3Die Bearbeitungsfrist für die 

Hausarbeit wird vom Prüfer festgelegt und richtet sich nach den in den jeweiligen Modulen 

vorgesehenen Bearbeitungszeiten für Leistungsnachweise und/oder Modulprüfungen 

zuzüglich eines Zeitrahmens von in der Regel mindestens zwei Wochen um eine 

individuelle Zeitplanung zu ermöglichen. 4Das Thema der Arbeit muss so beschaffen sein, 

dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet werden kann. 5In begründeten Ausnahmefällen 

kann auf Antrag des Kandidaten der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach 

Anhörung des Betreuers diese Frist um höchstens sechs Wochen verlängern. 6Weist der 

Kandidat durch ärztliches Zeugnis nach, dass er durch Krankheit an der Bearbeitung 

gehindert ist, ruht die Bearbeitungsfrist. 7Wird die Arbeit nicht fristgerecht beim 

Prüferabgegeben, so wird sie mit "nicht ausreichend" bewertet. 8Der Prüfer setzt die Note 
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gemäß § 16 fest. 9Bei Bewertung mit „nicht ausreichend“ gelten Abs. 6 Sätze 2 und 4 

entsprechend. 10Das bewertete Exemplar der jeweiligen Hausarbeit verbleibt bei den 

Prüfungsakten. 11Auf Wunsch des Prüfers ist die Hausarbeit sowohl in Maschinenschrift 

als auch in digitaler Form (Adobe-PDF-Format) einzureichen. 

(8) 1Berichte werden vor, während oder im Anschluss an die zugrundeliegende Veranstaltung 

verfasst. 2Die Sätze 2 bis 11 von Abs. 7 gelten entsprechend. 

(9) 1Ergebnispräsentationen werden während oder im Anschluss an die zugrundeliegende 

Veranstaltung verfasst bzw. schriftlich und/oder mündlich präsentiert. 2Die Sätze 2 bis 11 

von Abs. 7 gelten entsprechend 

(10) 1Praktische Übungen sind schriftliche Prüfungen, zu deren Bearbeitung die unmittelbare 

Anwendung von fachspezifischen Methoden und Arbeitstechniken notwendig ist (z.B. La-

bormethoden, Bearbeitung von Datensätzen). 2Praktische Übungen werden wenigstens 

60minütig und höchstens 240minütig durchgeführt und in der Regel vom jeweiligen Prüfer 

bewertet. 3Der Prüfer setzt die Note gemäß § 16 fest. 4Bei Bewertung mit „nicht 

ausreichend“ gelten Abs. 6 Sätze 2 und 4 entsprechend. 5Die Beurteilung soll spätestens 

vier Wochen nach Anfertigung der jeweiligen praktischen Übung vorliegen. 

§ 12 
Masterarbeit 

(1)  1In der Masterarbeit soll der Kandidat zeigen, dass er in der Lage ist, selbständig und un-

ter Heranziehung geeigneter Hilfsmittel eine neuartige Themenstellung des Faches mit 

wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und in angemessener Weise schriftlich dar-

zustellen. 2Interdisziplinäre Fragestellungen können in das Thema einbezogen werden. 

(2)  Der Kandidat kann einen Hochschullehrer, der zum Prüfer im Masterstudiengang Human-

geographie – Stadt- und Regionalforschung bestellt ist, als Prüfer vorschlagen. 

(3)  1Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt möglichst unter Berücksichtigung 

des Kandidatenwunsches einen Prüfer zum Betreuer und Gutachter. 2Die Ausgabe des 

Themas der Masterarbeit erfolgt in der Regel am Ende des dritten Semesters durch einen 

an der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften gemäß § 5 Abs. 2 prüfungs-
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berechtigten Prüfer des entsprechenden Fachs über den Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses. 3Der Ausgabetag ist aktenkundig zu machen. 

(4)  1Die Arbeit wird im vierten Semester in den Studienverlauf integriert. 2Die Zeit von der 

Themenstellung bis zur Ablieferung der Masterarbeit darf sechs Monate nicht überschrei-

ten. 3In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag des Kandidaten der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses nach Anhörung des Betreuers die Abgabefrist um höchstens 

zwölf Wochen verlängern. 4Weist der Kandidat durch ärztliches Zeugnis nach, dass er 

durch Krankheit an der Bearbeitung verhindert ist, ruht die Bearbeitungsfrist. 5Wird die Ar-

beit nicht fristgerecht abgegeben, so wird sie mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

(5)  Im Laufe der Erstellung der Masterarbeit soll jeder Studierende seine Arbeit (Forschungs-

ziel, theoretisches Konzept, methodisches Vorgehen) im Rahmen eines Colloquiums 

mündlich präsentieren und zur Diskussion stellen.  

(6) 1Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache vorgelegt werden. 2Die Mas-

terarbeit enthält am Ende eine Erklärung des Verfassers, dass er die Arbeit selbstständig 

verfasst und keine anderen als die von ihm angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 

und die Arbeit nicht bereits zur Erlangung eines akademischen Grades eingereicht hat. 

(7)  1Die Masterarbeit ist in Maschinenschrift, gebunden und paginiert einzureichen. 2Die Ar-

beit muss eine Inhaltsübersicht und ein Quellenverzeichnis enthalten. 3Ein Exemplar ist in 

elektronischer Form (pdf-Format) einzureichen. 

(8)  1Die Arbeit ist in drei Exemplaren fristgemäß beim Vorsitzenden des Prüfungsausschus-

ses oder seinem Stellvertreter einzureichen. 2Der Abgabetermin ist aktenkundig zu ma-

chen. 

(9)  1Der Kandidat hat das Recht, innerhalb der ersten zwei Wochen das Thema einmal unter 

Angabe triftiger Gründe mit Einwilligung des Prüfungsausschusses zurückzugeben. 2
 Eine 

Stellungnahme des Betreuers ist vorzulegen. 3Für die Zuteilung und Bearbeitung eines 

neuen Themas gelten die Abs. 1 bis 8 entsprechend.  

(10)  1Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses reicht die Arbeit an den beauftragten Gutach-

ter weiter und bestimmt einen weiteren Gutachter aus dem Kreis der Prüfer nach § 5. 2Die 

Gutachten sollen spätestens zwei Monate nach Eingang der Arbeit vorliegen. 3Jeder Gut-

achter empfiehlt dem Prüfungsausschuss die Annahme oder Ablehnung der Arbeit und 
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setzt zugleich eine der in § 16 aufgeführten Noten fest. 4Der Prüfungsausschuss kann in 

besonderen Fällen einen weiteren Gutachter heranziehen, insbesondere dann, wenn die 

unterschiedlichen Benotungen um mehr als eine Note voneinander abweichen. 5Auf Be-

schluss des Prüfungsausschusses kann ein auswärtiger Gutachter herangezogen werden. 

(11)  1Bei unterschiedlicher Beurteilung werden die Noten gemittelt und gehen in dieser Form in 

die Berechnung der Prüfungsnote ein. 2In diesem Fall wird die Note der Masterarbeit aus 

dem arithmetischen Mittel der Bewertungen gebildet. 3Dabei wird nur die erste Dezimal-

stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-

strichen. 4Wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet, so gilt die Masterprüfung 

als nicht bestanden. 

(12)   1Bei Bewertung der Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ teilt der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses oder sein Stellvertreter dem Kandidaten dies mit. 2Eine Masterarbeit 

mit demselben Thema kann nicht noch einmal eingereicht werden. 

(13)  Ein Exemplar der Masterarbeit verbleibt bei den Prüfungsakten. 

§13 
Leistungspunktsystem 

(1)  1Für jeden zur Prüfung zugelassenen Kandidaten wird ein Konto „Leistungspunkte“ für die 

erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen beim Prüfungsamt eingerichtet. 2Die jeweili-

gen Leistungspunkte sind identisch mit den für die Studien- und Prüfungsleistungen ver-

gebenen Leistungspunkten nach dem European Credit Transfer System (siehe Anhang 

1).  

(2)  1Die Punktzahlen jeder Modulprüfung ergeben sich aus Anhang 1. 2Im Rahmen der orga-

nisatorischen Möglichkeiten kann ein Kandidat jederzeit Einblick in den Stand seiner Kon-

ten nehmen. 

(3)  1Mit der Absolvierung der Modulprüfungen und der Erbringung der sonstigen Studienleis-

tungen soll so frühzeitig begonnen werden, dass alle Leistungen jeweils im Anschluss an 

die im Anhang 1 vorgesehenen Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen der Prüfungsfä-

cher erbracht werden können. 2Sofern sich nicht aus Anhang 1 und aus den in den Mo-
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dulbeschreibungen enthaltenen Teilnahmevoraussetzungen für Lehrveranstaltungen eine 

bestimmte Reihenfolge zwingend ergibt, kann diese frei gewählt werden. 

§ 14 
Berücksichtigung besonderer Lebenssituationen 

(1) 1Auf Antrag ist bei Fristen und Terminen die Inanspruchnahme der Schutzfristen der §§ 3, 

4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sowie der Fristen des Gesetzes zum El-

terngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz –BEEG) vom  

5. Dezember 2006 (BGBl I S. 2748) in der jeweils geltenden Fassung über die Elternzeit zu 

gewährleisten. 2Die entsprechenden Nachweise sind zu führen; Änderungen in den Vo-

raussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

(2) 1Auf die Prüfungsfristen werden auf Antrag Studienzeiten nicht angerechnet, in denen das 

Studium aus wichtigem Grund nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. 2Wichtige 

Gründe sind insbesondere Krankheit oder die häusliche Pflege schwer erkrankter Angehö-

riger. 3Die entsprechenden Nachweise sind zu führen, insbesondere sind ärztliche Atteste 

vorzulegen. 4Änderungen in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 
5Beurlaubungen nach Art. 48 Abs. 2 bis 4 BayHSchG sind, sofern sie aus den gleichen 

Gründen erfolgt sind, entsprechend zu berücksichtigen. 

§ 15 
Berücksichtigung der besonderen Belange für Behinde rte 

1Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ist auf die besondere Lage behinderter Prüfungskandida-

ten in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen. 2Der Prüfungsausschuss soll auf schriftli-

chen Antrag des Prüfungskandidaten nach der Schwere der nachgewiesenen Prüfungsbehinde-

rung festsetzen, in welcher Form ein behinderter Prüfungskandidat seine Prüfungsleistung er-

bringt bzw. eine Arbeitszeitverlängerung bis zur Hälfte der normalen Arbeitszeit gewähren. 3Der 

Nachweis der Prüfungsbehinderung ist vom Kandidaten durch ein ärztliches Zeugnis zu führen, 

aus dem hervorgeht, dass er wegen einer länger andauernden oder ständigen Behinderung 

nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen. 
4Der Antrag ist der Meldung zur Prüfung beizufügen. 5Wird der Antrag später eingereicht, gilt er 

nur für zukünftige Prüfungen. 
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§ 16 
Prüfungsnoten 

(1) Für die Beurteilung der Prüfungsleistung wird folgende Notenskala verwendet; die Zwi-

schenwerte sollen eine differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermöglichen: 

„sehr gut“ (eine hervorragende Leistung)   = 1,0 oder 1,3 

„gut“ (eine Leistung, die erheblich über den durch-  = 1,7 oder 2,0 oder 2,3 

schnittlichen Anforderungen liegt) 

„befriedigend“ (eine Leistung, die durchschnittlichen  = 2,7 oder 3,0 oder 3,3 

Anforderungen entspricht) 

„ausreichend“ (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch = 3,7 oder 4,0 

den Anforderungen genügt) 

„nicht ausreichend“ (eine Leistung, die wegen erheblicher = 5,0 

Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt). 

(2) 1Weicht die Benotung der Prüfer voneinander ab, so errechnet sich die Prüfungsnote aus 

dem Durchschnitt der Einzelnoten, wobei nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt wird; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 2Die Note lau-

tet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5   = sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  = gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  = befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  = ausreichend 

bei einem Durchschnitt ab 4,1     = nicht ausreichend 

§ 17 
Prüfungsgesamtnote 

(1) 1Die Gesamtnote der Prüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der Modulprüfungen 

und der Note der Masterarbeit im Verhältnis 3 : 7. 2Dabei wird nur die erste Dezimalstelle 

hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(2)  Als Prüfungsgesamtnote der bestandenen Prüfung erhalten die Kandidaten bei einem 

Notendurchschnitt bis 1,2 die Note „ausgezeichnet“, bis 1,5 die Note „sehr gut“, bis 2,5 

„gut“, bis 3,5 „befriedigend“, bis 4,0 „ausreichend“. 



 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 
17

 (3) Die Berechnung der Prüfungsgesamtnote wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschus-

ses vorgenommen; die Berechnung muss aus dem Zeugnis oder einem dem Zeugnis bei-

gegebenen Protokoll klar erkennbar sein. 

(4) Die unbenoteten Leistungsnachweise (Leistung) gemäß Anhang 1 werden nicht in die 

Berechnung der Prüfungsgesamtnote einbezogen. 

§ 18 
Bestehen der Prüfung 

(1)  Die Prüfung ist nur bestanden, wenn die Note der Masterarbeit, die Note der mündlichen 

Abschlussprüfung und jeder Modulprüfung mindestens „ausreichend“ lautet und alle ge-

forderten 120 Leistungspunkte einschließlich Masterarbeit erreicht und etwaige Auflagen 

gemäß § 2 Abs. 4 erfüllt sind. 

(2)  1Hat ein Kandidat bis Ende des sechsten Semesters die in Abs. 1 genannten Leistungs-

punkte nicht erreicht, gilt die Prüfung als erstmals nicht bestanden. 2Bereits bestandene, 

fristgerecht abgelegte Modulprüfungen müssen nicht wiederholt werden.  

(3)  1Die Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn für eine oder mehrere Modulprüfungen, 

für die Masterarbeit oder für die mündliche Abschlussprüfung keine Wiederholungsmög-

lichkeit mehr besteht. 2Hierüber ergeht ein Bescheid nach Maßgabe von 

§ 4 Abs. 5 Satz 1. 

§ 19 
Wiederholung der Prüfung in Teilbereichen  

(1)  1Jede erstmals nicht bestandene Modulprüfung kann einmal wiederholt werden. 2Die Wie-

derholungsprüfung ist in der Regel innerhalb von sechs Monaten, spätestens im Rahmen 

der Prüfungstermine des jeweils folgenden Semesters abzulegen; sie kann frühestens 

sechs Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses abgelegt werden. 3Sofern 

aus organisatorischen Gründen eine Wiederholung in diesem Zeitraum nicht möglich ist, 

kann die Modulprüfung innerhalb von 12 Monate wiederholt werden. 3Die Frist wird durch 

Exmatrikulation und Beurlaubung nicht unterbrochen. 4Bei Versäumnis der Frist gilt die 

Modulprüfung als nicht bestanden, sofern nicht dem Studierenden vom Prüfungsaus-
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schuss auf Grund eines vor Ablauf der Frist zu stellenden Antrags wegen besonderer, von 

ihm nicht zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt wird. 

(2)  1Die mündliche Abschlussprüfung kann einmal wiederholt werden, Abs. 1 gilt entspre-

chend. 2Eine zweite Wiederholung ist nur in drei Modulprüfungen zulässig. 3Werden Mo-

dulprüfungen auch nach der zweiten Wiederholung nicht bestanden, gilt die Masterprü-

fung als endgültig nicht bestanden. 

(3)  Die freiwillige Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung, der Masterarbeit oder der 

mündlichen Abschlussprüfung ist nicht zulässig. 

(4)  1Wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet, so ist eine Wiederholung zum 

nächsten regulären Prüfungstermin mit neuem Thema möglich. 2Ein entsprechender An-

trag ist unverzüglich nach der Bekanntgabe der Note für die Masterarbeit zu stellen. 3Eine 

zweite Wiederholung der Masterarbeit ist nicht möglich. 

(5) Ist eine abgelegte Prüfung ein Plagiat (§ 23 Abs. 4 Satz 1), so ist eine Wiederholung der 

Prüfung ausgeschlossen. 

§ 20 
Bescheinigung über eine nicht bestandene Prüfung 

Hat der Kandidat die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und gegen 

Vorlage der entsprechenden Nachweise innerhalb von zwei Wochen eine schriftliche Beschei-

nigung ausgestellt, aus der sich die erzielten Noten in den einzelnen Prüfungsfächern und die 

noch fehlenden Prüfungsleistungen ergeben. 

§ 21 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Verfahrens einer Modulprüfung wird dem Kandidaten auf Antrag im 

Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten Einsicht in seine Prüfungsarbeiten, die da-

rauf bezogenen Gutachten der Prüfung und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2)  1Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse beim 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. 2Art. 32 Bayerisches  Verwaltungsver-
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fahrensgesetz gilt entsprechend. 3Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt 

Ort und Zeit der Einsichtnahme. 4Der Kandidat ist nicht berechtigt, von den Prüfungsakten 

insgesamt oder in Teilen Kopien anzufertigen. 

§ 22 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die das Prüfungser-

gebnis beeinflusst haben, ist auf Antrag des Kandidaten oder von Amts wegen anzuord-

nen, dass die Prüfung oder einzelne Teile derselben wiederholt werden. 

(2) Mängel des Prüfungsverfahrens oder eine vor oder während der Prüfung eingetretene 

Prüfungsunfähigkeit müssen unverzüglich, in jedem Falle vor Bekanntgabe des Prüfungs-

ergebnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder beim Prüfer geltend ge-

macht werden. 

(3) Sechs Monate nach Abschluss der Prüfung dürfen Anordnungen nach Abs. 1 nicht mehr 

getroffen werden. 

§ 23 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Kandidaten, die sich zu einer Modulprüfung gemeldet haben, können ohne Angabe von 

Gründen spätestens bis zu einem bekannt gegebenen Termin durch schriftliche Erklärung 

zurücktreten. 2Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Kandidat, ohne triftige 

Gründe zu einem Prüfungstermin, zu dem er sich angemeldet hat, nicht erscheint oder 

nach Ablauf des in Satz 1 genannten Termins zurücktritt. 

(2)  1Die Gründe für das Versäumnis oder, sofern nicht Abs. 1 Satz 1 zutrifft, den Rücktritt 

müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-

macht werden. 2Gleiches gilt für eine vor oder während der Prüfung eintretende Prüfungs-

unfähigkeit. 3Im Falle der Verhinderung durch Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzule-

gen. 4Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so setzt der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses gemäß § 10 einen neuen Prüfungstermin fest. 
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(3)  Bei anerkanntem Versäumnis oder anerkanntem Rücktritt sind bereits vorliegende Prü-

fungsleistungen anzuerkennen. 

(4)  1Versucht der Kandidat, das Ergebnis einer einzelnen Prüfung durch Täuschung oder Be-

nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleis-

tung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 2Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ab-

lauf der Prüfung erheblich stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder von den aufsichts-

führenden Personen von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; 

in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

§ 24 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1)  Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aus-

händigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die be-

treffenden Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 

bestanden erklären. 

(2)  1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu der Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 

Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird die Tatsache erst nach Aushändigung des 

Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 2Hat 

der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsaus-

schuss unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze über die 

Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3)  Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4)  1Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein neues zu 

ersetzen. 2Eine Entscheidung nach den Abs. 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 

Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
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§ 25 
Verleihung des Mastergrades, Zeugnis 

(1)  1Über die bestandene Masterprüfung werden nach Vorliegen aller Noten innerhalb von 

vier Wochen eine Urkunde und ein Zeugnis ausgestellt. 2Die Urkunde enthält die Bezeich-

nung des Studiengangs. 3Sie wird vom Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Uni-

versität versehen. 4Mit der Aushändigung der Urkunde erhält der Prüfungsabsolvent das 

Recht, den akademischen Grad „Master of Science“ zu führen. 5Dieser ist mit der Abkür-

zung M.Sc. hinter den Familiennamen zu setzen. 

(2)  1Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Prüfungsgesamtnote, die 

Durchschnittsnote der Modulprüfungen, Thema und Note der Masterarbeit und die Note 

der mündlichen Abschlussprüfung. 2Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses zu unterzeichnen. 3Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prü-

fungsleistung erbracht wurde. 4Ein Diploma Supplement wird ergänzend ausgestellt und 

vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 

(3)  Der Entzug des Grades „Master of Science“ richtet sich nach den gesetzlichen Bestim-

mungen. 

§ 26 
Studienberatung 

(1)  Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der Universität 

Bayreuth. 

(2) 1Bei Fragen, die den Masterstudiengang Humangeographie – Stadt- und Regionalfor-

schung, d.h. die Gestaltung des Studiums, Studienorganisation, Auswahl der Lehrveran-

staltungen und Prüfungsfragen, berät der zuständige Fachstudienberater. 2 Sein Name ist 

dem Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen. 

(3) 1Im Lauf jeden Semesters führt der Fachstudienberater eine Studienberatung für alle Stu-

dierenden des Studiengangs durch. 2 Die Studienfachberatung sollte insbesondere in An-

spruch genommen werden 

– von Studienanfängern, 
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– nach erfolglosen Versuchen, einzelne Prüfungen zu absolvieren oder Zulas-

sungsvoraussetzungen zu erwerben, 

– nach nicht bestandenen Prüfungen. 

§ 27 
In-Kraft-Treten 

1Diese Prüfungs- und Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
2Sie gilt für Studierende, die sich ab dem Wintersemester 2009/2010 erstmalig in diesen 

Studiengang einschreiben.  
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Anhang 1:  Module, Leistungspunkte und Prüfungen  

Die nachfolgende Aufstellung gibt die Lehrveranstaltungen an, die zur Vorbereitung auf die 

Masterprüfung zu besuchen sind. Die Teilnahme an den Pflichtveranstaltungen wird durch un-

benotete, die erfolgreiche Teilnahme durch benotete Leistungsnachweise attestiert. Ein unbeno-

teter Teilnahmenachweis (im Folgenden: Teilnahme) wird für regelmäßige und aktive Teilnahme 

sowie eine kleinere individuelle Leistung vergeben (z.B. mündliches Referat, Protokoll). Ein un-

benoteter Leistungsnachweis (im Folgenden: Leistung) kann durch Klausur, mündliches Referat 

bzw. Teilnahme an einer Arbeitsgruppe nebst einer kleineren schriftlichen Leistung (z.B. schrift-

liche Hausarbeit, Essay) erworben werden. Ein benoteter Leistungsnachweis (im Folgenden: 

Leistung/SP) kann durch Klausur, mündliches Referat bzw. Teilnahme an einer Arbeitsgruppe 

nebst einer schriftlichen Hausarbeit erworben werden, die die selbstständige Erarbeitung eines 

Problemkreises und die Durchdringung seiner theoretischen Problematik dokumentiert. Die In-

halte der Veranstaltungen sind im Modulhandbuch beschrieben. Leistungspunkte für die alleini-

ge Teilnahme an Kursen und Lehrveranstaltungen werden nicht in die Berechnung der Prü-

fungsgesamtnote einbezogen, wenn eine Lehrveranstaltung nicht erfolgreich abgeschlossen 

wurde. Die Veranstaltungen, in denen Modulprüfungen abzulegen sind, sind mit „MP“ gekenn-

zeichnet.  

 

Folgende Lehrveranstaltungen sind zu besuchen: 

4 Grundlagenmodule (G1 bis G4)     à 12 LP  48 LP 

1 Grundlagenmodul (G5 Methoden)     à 6 LP  6 LP 

1 aus 6 Wahlpflichtmodulen (W1 bis W6)    à 12 LP  12 LP 

2 Spezialmodule (S1, S2)      8, 12 LP 20 LP 

Kontextstudium aus Nachbarfächern     6 LP  6 LP 

Masterprüfung (Masterarbeit + mündliche Prüfung   25 + 3 LP 28 LP 

 

 

Modulbereich 
Module LP 

 

Grundlagenmodule    

Modul G1: Urban and Regional Governance 12 MP 
Modul G2: Regionalforschung 12 MP 
Modul G3: Stadtentwicklungsforschung 12 MP 
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Modul G4: Sozialgeographie 12 MP 
Modul G5: Humangeographische Methoden und 

Arbeitstechniken 
mind. 6  

Summe Grundlagenmodule 48  
 

Wahlpflichtmodule 
Insgesamt sind 12 LP aus einem der folgenden 
Wahlmodule zu erbringen: 

  

Modul W1: Tourismus und Destinationsmanage-
ment 

12 MP 

Modul W2: Wirtschaftsgeographie 12 MP 
Modul W3: Geographische Entwicklungsfor-

schung 
12 MP 

Modul W4: Naturschutz 12 MP 
Modul W5: Risikoforschung und Politische Öko-

logie 
12 MP 

Modul W6: Mensch und Klima 12 MP 
Summe Wahlpflichtmodule 12  

 

Spezialmodule 
  

Modul S1: Intensivpraktikum 8  
Modul S2: Studienprojekt 12 MP 
Kontextstudium 
6 LP aus den Nachbarfächern: 

- Öffentliches Recht 
- Volkswirtschaftslehre 
- Betriebswirtschaftslehre 
- Soziologie 
- Ethnologie 
- Physische Geographie 

 

6  

Modul M: Masterprüfung 28  
 

Gesamtsumme 120  
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Anhang 2: Eignungsverfahren  
 

1.  Zweck des Eignungsverfahrens 
 Mit dem gemäß Art. 43 Abs. 5 BayHSchG festgelegten Verfahren soll die Eignung der 

Bewerber für das Studium im Masterstudiengang Humangeographie – Stadt- und Re-

gionalforschung an der Universität Bayreuth entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 2 festgestellt 

werden.  

 

2.  Ausschuss für die Durchführung des Eignungsverf ahrens 
 1Die Vorbereitung und die Durchführung des Eignungsverfahrens obliegt einem Aus-

schuss. 2Der Eignungsausschuss setzt sich aus mindestens drei am Studiengang be-

teiligten Hochschullehrern zusammen, die vom Fakultätsrat aus dem Kreis der Profes-

soren der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften für die Dauer von fünf 

Jahren gewählt werden. 3Mindestens ein weiterer Hochschullehrer ist als stellvertreten-

des Mitglied zu wählen. 4Dem Ausschuss können ein Mitglied des hauptberuflichen 

wissenschaftlichen Personals und ein studentischer Vertreter beratend angehören. 5Die 

Mitglieder des Ausschusses wählen aus ihrer Mitte einen Hochschullehrer zum Vorsit-

zenden. 

 

3.  Verfahren zur Feststellung der Eignung 
3.1 1Das Eignungsverfahren wird einmal jährlich durchgeführt. 2Die Anträge auf Zulassung 

zum Eignungsverfahren sind auf den von der Universität Bayreuth herausgegebenen 

Formularen bis zum 15. Juli (Zulassung zum Wintersemester) an den Dekan der Fakul-

tät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften zu stellen (Ausschlussfrist). 
3Unterlagen gemäß Nr. 3.2 können für das Wintersemester bis zum 15. August nach-

gereicht werden. 

3.2 1Dem Antrag sind beizufügen: 

3.2.1 Ein Anschreiben, in dem die Beweggründe (Motivation) für die Bewerbung kurz darge-

legt werden. 

3.2.2 Das Bachelorzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Abschlusszeugnis 

 1Wenn das entsprechende Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, muss eine Bestäti-

gung mit Einzelnoten über alle bis zum Anmeldungstermin erbrachten Prüfungs- und 

Studienleistungen vorgelegt werden. 2Diese Leistungsnachweise müssen Prüfungen im 
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Gesamtumfang von mindestens 150 ECTS-Punkten umfassen. 3Das Abschlusszeugnis 

mit der Gesamtnote 3,0 oder besser ist bis zum Ende des zweiten Semesters nachzu-

reichen.  

3.2.3 Eine Aufstellung der Module des Bachelorstudiums oder eines gleichwertigen Studi-

ums, für die noch keine Leistungsnachweise vorgelegt werden können. 

3.2.4. Der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung in beglaubigter Kopie. 

3.2.5 Ein tabellarischer Lebenslauf. 

3.2.6 Soweit vorhanden, Nachweise besonderer Qualifikationen (z. B. Berufsausbildungen, 

Auszeichnungen, Praktika, Stipendien, Auslandsaufenthalte). 

3.2.7 Ggf. Antrag auf Nachteilsausgleich gemäß § 15 dieser Satzung. 

 

4.  Zulassung zum Eignungsverfahren 
4.1 Die Zulassung zum Verfahren setzt voraus, dass die in Nr. 3.2 genannten Unterlagen 

fristgerecht vorliegen. 

4.2 Mit den Bewerbern, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wird das Eig-

nungsverfahren (Nr. 5) durchgeführt. 

4.3 Bewerber, die nicht zugelassen werden, erhalten einen mit Gründen und Rechtsbe-

helfsbelehrung versehenen Ablehnungsbescheid, der vom Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses zu unterzeichnen ist. 

 
5.  Durchführung des Eignungsverfahrens 
5.1 1Der Ausschuss prüft auf der Grundlage der eingereichten Bewerbungsunterlagen, ob 

der Bewerber aufgrund seiner nachgewiesenen Qualifikation und seiner dargelegten 

spezifischen Begabungen und Fähigkeiten für das Studium im Masterstudiengang Hu-

mangeographie – Stadt- und Regionalforschung geeignet ist. 2Die Bewertung wird vom 

Ausschuss nach folgenden Kriterien getroffen: 

5.1.1  1Die Qualifikationen, die sich aus den Unterlagen gemäß Nrn. 3.2.1, 3.2.5 und 3.2.6 

ergeben, werden mit maximal 4,0 Punkten bewertet. 2Beurteilungsgesichtspunkte sind 

dabei, inwieweit aus dem bisherigen Werdegang des Bewerbers ein ausgeprägtes In-

teresse an dem Gebiet „Humangeographie – Stadt- und Regionalforschung“ deutlich 

wird und inwieweit das Potential gegeben ist, interdisziplinär und international zu arbei-

ten.  



 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 
27

5.1.2 1Die fachspezifischen Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums oder 

eines gleichwertigen Studiums gemäß § 2 werden mit maximal 4,0 Punkten bewertet. 
2Bei ausländischen Bewerbern können Umrechnungsfaktoren nach der Äquivalenzliste 

des Akademischen Auslandsamtes angewendet werden.  

5.1.3 Die Hochschulzugangsberechtigung wird mit maximal 2,0 Punkten bewertet.   

5.1.4 1Die Punktezahl der Bewertung ergibt sich aus der Summe der Einzelbewertungen 

(Nrn. 5.1.1 – 5.1.3). 2Die Punktevergabe der Einzelbewertungen ist in der Anlage zu 

diesem Eignungsverfahren näher beschrieben. 3Die Punktezahl des Bewerbers ergibt 

sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe der Einzelbewertungen der Aus-

schussmitglieder. 4Eine Rundung erfolgt auf eine Stelle nach dem Komma. 

5.2 1Bewerber, die 7,0 oder mehr Punkte erreicht haben, erhalten eine Bestätigung über 

das bestandene Eignungsverfahren, die vom Vorsitzenden des Eignungsausschusses 

zu unterzeichnen ist. 2Ungeeignete Bewerber mit weniger als 4,0 Punkten erhalten ei-

nen mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Ablehnungsbescheid, 

der vom Vorsitzenden des Eignungsausschusses zu unterzeichnen ist. 

5.3 1Die übrigen Bewerber (4,0 bis weniger als 7,0 Punkte) werden zu einem Eignungs-

gespräch eingeladen. 2Der Termin für dieses Gespräch wird mindestens eine Woche 

vorher bekannt gegeben. 3Zeitfenster für eventuell durchzuführende Eignungsgesprä-

che müssen vor Ablauf der Bewerbungsfrist festgelegt sein. 4Der festgesetzte Termin 

des Gesprächs ist vom Bewerber einzuhalten. 5Ist der Bewerber aus von ihm nicht zu 

vertretenden Gründen an der Teilnahme am Eignungsgespräch verhindert, so wird auf 

begründeten Antrag ein Nachtermin bis spätestens zwei Wochen vor Vorlesungsbe-

ginn anberaumt. 

5.4 1Das Eignungsgespräch ist für jeden Bewerber einzeln durchzuführen. 2Das Gespräch 

dauert mindestens 20 und höchstens 30 Minuten und soll zeigen, ob aufgrund der 

Vorbildung und der Motivation des Bewerbers zu erwarten ist, dass er das Ziel des 

Studiengangs erreicht. 3In dem Gespräch muss der Bewerber den Eindruck bestäti-

gen, dass er für den Studiengang geeignet ist. 4Mit Einverständnis des Bewerbers 

kann ein studentischer Vertreter als Zuhörer zugelassen werden. 5Das Eignungsge-

spräch wird von mindestens zwei Mitgliedern des Eignungsausschusses durchgeführt. 
6Jedes Mitglied hält das Ergebnis des Eignungsgesprächs auf einer Notenskala von 1 

bis 5 fest. 7Aus den Einzelbewertungen wird das arithmetische Mittel gebildet und auf 

eine Nachkommastelle gerundet. 8Bewerber, die eine Note von mindestens „gut“ (2,5) 
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erreicht haben, werden als geeignet eingestuft. 

5.5 1Über den Ablauf des Eignungsgesprächs ist eine Niederschrift anzufertigen, aus der 

Tag, Dauer und Ort der Feststellung, die Namen der Ausschussmitglieder, die Namen 

der Bewerber und die Beurteilung der Ausschussmitglieder sowie das Gesamtergebnis 

ersichtlich sein müssen. 2Aus der Niederschrift müssen die Themen des Gesprächs 

mit den Bewerbern und die Gründe für die Bewertung ersichtlich sein. 3Die Gründe und 

die Themen können stichwortartig aufgeführt werden. 4Die Niederschrift ist von beiden 

Ausschussmitgliedern zu unterzeichnen. 

5.6 1Bei Bewerbern, die noch kein Bachelorzeugnis oder ein damit gleichwertiges Ab-

schlusszeugnis vorlegen können und unter den Voraussetzungen der Nr. 5.2 oder  

Nr. 5.4 vorläufig zum Studium zugelassen wurden, erfolgt die endgültige Immatrikulati-

on nach Vorlage des entsprechenden Abschlusszeugnisses mit der Gesamtnote 3,0 

oder besser bis spätestens zum Ende des zweiten Semesters. 2Bewerber die noch kein 

Bachelorzeugnis oder ein damit gleichwertiges Abschlusszeugnis vorlegen können und 

unter den Voraussetzungen der Nr. 5.2 vorläufig zum Studium zugelassen wurden, 

können auf Antrag noch das Eignungsgespräch durchführen, wenn die Möglichkeit be-

steht, dass sie nach Vorlage des entsprechenden Abschlusszeugnisses weniger als 7,0 

Punkte erhalten würden.  

 

 

6.  Mitteilung des Ergebnisses 
6.1 1Das Ergebnis des Eignungsverfahrens wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt. 2Der 

Bescheid ist vom Vorsitzenden des Eignungsfeststellungsauschusses zu unterzeich-

nen. 3Ein Ablehnungsbescheid ist mit Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung 

zu versehen und vom Vorsitzenden des Ausschusses zu unterzeichnen. 4Im Rahmen 

der ihr obliegenden Aufsichtspflicht gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 1 BayHSchG prüft die 

Hochschulleitung stichprobenhaft 10% der erfolgten Ablehnungen; die entsprechende 

Anzahl der Verfahren wird der Hochschulleitung durch den Ausschussvorsitzenden 

vorgelegt. 

6.2 Zulassungen im Rahmen des Eignungsverfahrens für den Masterstudiengang Human-

geographie – Stadt- und Regionalforschung gelten bei allen Folgebewerbungen in die-

sem Studiengang, soweit sich Inhalt und Ziel des Studiengangs nicht so wesentlich ge-

ändert haben, dass die Eignung für diesen Studiengang nicht mehr auf Grund der zu 
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einem früheren Zeitpunkt durchgeführten Eignungsverfahren nachgewiesen werden 

kann. 

 
7.  Wiederholung und vorläufige Immatrikulation 
7.1 Bewerber, die den Nachweis der Eignung für den Masterstudiengang Humangeogra-

phie – Stadt- und Regionalforschung nicht erbracht haben, können sich einmal erneut 

zum Eignungsverfahren anmelden. 

7.2 Bewerber, die noch kein Bachelorzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Ab-

schlusszeugnis vorlegen können und die das Eignungsverfahren nicht bestanden ha-

ben, können vorläufig für ein Semester immatrikuliert werden, wenn die Möglichkeit 

besteht, dass sie bis zum Ende des zweiten Semesters noch ein entsprechendes Ab-

schlusszeugnis mit der Gesamtnote „2,5“ vorlegen könnten. Bei Vorlage des entspre-

chenden Abschlusszeugnisses mit der Gesamtnote „2,5“ erfolgt die endgültige Immat-

rikulation. 
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Anlage zum Eignungsverfahren: 
 
 
Für die Punktevergabe hinsichtlich der Eignung auf der Grundlage der Unterlagen gemäß  
Nr. 5.1.1 ist folgende Beurteilung maßgebend: 
 

PUNKTZAHL  LEISTUNGSSPIEGEL 

4,0 – 3,0 Punkte hervorragende Eignung für den Studiengang 

2,9 – 2,0 Punkte überdurchschnittliche Eignung für den Studiengang 

1,9 – 1,0 Punkte durchschnittliche Eignung für den Studiengang 

0,9 –0 Punkte für den Studiengang ungeeignet 

  
 
 
Die fachspezifischen Studien- und Prüfungsleistungen (Nr. 5.1.2) gehen nach folgender Tabelle 
in die Beurteilung ein: 
 

PUNKTZAHL  LEISTUNGSSPIEGEL 

4,0 – 3,5 Punkte hervorragende Leistungen 

3,4 – 2,4 Punkte Leistungen, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegen 

2,3 – 1,3 Punkte Leistungen, die durchschnittlichen Anforderungen 
entsprechen 

1,2 – 0,6 Punkte Leistungen, die trotz ihrer Mängel noch den An-
forderungen genügen 

 
Für die Punktevergabe hinsichtlich der Umrechnung der Abiturnote (Nr. 5.1.3) ist folgende Ta-
belle maßgebend: 

ABITURNOTE PUNKTZAHL  

1,0 – 1,2 2,0 

1,3 – 1,5 1,9 

1,6 – 1,9 1,7 

2,0 – 2,3 1,5 

2,4 – 2,7 1,3 

2,8 – 3,0 1,1 

3,1 – 3,4 0,7 

3,5 – 3,7 0,5 

3,8 – 4,0 0,0 

 


